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Entgeltinformation

Name des Kontoanbieters: PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG

Kontobezeichnung: PSD GiroDirekt

Datum: 01.04.2025

 Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten vergleichen können.

 Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfassende 
Informationen erhalten Sie in dem Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

 Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich.

Dienst Entgelt
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste
Kontoführung Kontoführung im 

Klassik-Status 
(monatlich)

4,90 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 58,80 EUR
Kontoführung im Silber-
Status (monatlich)

2,45 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 29,40 EUR
Kontoführung im Gold-
Status (monatlich)

0,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 0,00 EUR
Kontoführung im Platin-
Status (monatlich)

-2,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte -24,00 EUR
Umfasst ein Dienstleistungspaket bestehend 
aus:
- Kontoführung inkl. aller Buchungen beleglos 
über das PSD OnlineBanking, 
Rechnungsabschluss vierteljährlich
- Monatliche Bereitstellung der Kontoauszüge 
und Mitteilungen in das Postfach, wenn 
Umsätze auf dem Konto durchgeführt wurden
- Unbegrenzt Bargeldaus- und -einzahlungen 
mit der girocard an eigenen Geldautomaten
- Unbegrenzt Bargeldauszahlungen an 
Geldautomaten im BankCard ServiceNetz

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste 
werden getrennt in Rechnung gestellt.
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Kontoführung für Kontoinhaber unter 28 
Jahren inklusive einer girocard kostenfrei. 
Mit Vollendung des 28. Lebensjahres erfolgt 
automatisch ein Wechsel in mindestens die 
Kontoführung im Silber-Status für zwei 
Jahre oder besser (gemäß dem 
tatsächlichen Status des Kontoinhabers). 
Anschließend ist die Bank berechtigt, die 
Kontoführung gemäß dem tatsächlichen 
Status des jeweiligen Kontoinhabers und 
entsprechend dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis zu berechnen 
(Klassik-Status oder besser).
Für Minderjährige ist die Kontoführung 
kostenfrei (keine Teilnahme am PSD 
BonusProgramm).

Zahlungen (ohne Karten)
Überweisung In Euro innerhalb der EWR-Staaten

Überweisung mit IBAN innerhalb der Bank
elektronisch übermittel-
te Überweisung (Über-
weisung per Selbstbe-

dienungsterminal, Tele-
fonbanking, Online-Ban-

king, Homebanking 
oder Datenfernüber-

tragung (DFÜ)) 0,00 EUR
per Dauerauftrag 0,00 EUR

Echtzeit-Überweisung 0,00 EUR
Überweisung mit IBAN an einen anderen 
Zahlungsdienstleister
elektronisch übermittel-
te Überweisung (Über-
weisung per Selbstbe-

dienungsterminal, Tele-
fonbanking, Online-Ban-

king, Homebanking 
oder Datenfernüber-

tragung (DFÜ)) 0,00 EUR
per Dauerauftrag 0,00 EUR

Echtzeit-Überweisung 0,00 EUR
Gutschrift einer Überweisung In Euro aus den EWR-Staaten

Überweisung innerhalb 
der Bank 0,00 EUR
Überweisung von einem 
anderen Zahlungs-
dienstleister 0,00 EUR

Dauerauftrag In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Einrichtung auf Wunsch 

des Kunden 0,00 EUR
Änderung auf Wunsch 

des Kunden 0,00 EUR
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Wiederaufnahme nach 
Aussetzung auf Wunsch 

des Kunden
0,00 EUR

Lastschrift In Euro aus den EWR-
Staaten 0,00 EUR

Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer 
Lastschrift

In Euro aus den EWR-
Staaten 0,00 EUR

Berechtigte Ablehnung der Ausführung 
eines Überweisungsauftrags In Euro in EWR-Staaten 0,00 EUR
Karten und Bargeld
Ausgabe einer Debitkarte
[digitale girocard] Pro Jahr 0,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 0,00 EUR
[girocard Visa Debit] Pro Jahr 12,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 12,00 EUR
[girocard V PAY] Pro Jahr 12,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 12,00 EUR

Ausgabe einer Kreditkarte
[ClassicCard (Mastercard)] Pro Jahr 36,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 36,00 EUR

[GoldCard (Mastercard)] _______________
Pro Jahr 84,00 EUR
Jährliche Gesamtentgelte 84,00 EUR

Bargeldeinzahlung In Euro
Am Automaten 0,00 EUR

Bargeldauszahlung In Euro am Schalter der 
Bank - Dienst nicht 
verfügbar
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Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am Geldautomaten

In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Mit der girocard
An eigenen Geldautomaten 
der Bank 0,00 EUR
Bei Banken, die am BankCard
ServiceNetz teilnehmen 0,00 EUR
Bei Kreditinstituten, die ein direktes Kunden-
entgelt erheben können
- Verfügungen im
girocard-System entfällt
- Verfügungen in anderen Zahlungssystemen
(Visa Debit/V PAY)
1 % vom Umsatz, 

mind. 4,00 EUR
Bei Kreditinstituten, die kein direktes Kunden-
entgelt erheben können
- Verfügungen in den folgenden Zahlungs-
systemen (Visa Debit/V PAY)
1 % vom Umsatz, 

mind. 4,00 EUR
In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Mit der Mastercard/Visa Card
An eigenen Geldautomaten der Bank
___________ % vom Umsatz, 

mind. - EUR
Bei anderen Kreditinstituten
___________ % vom Umsatz, 

mind. - EUR
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung

Mit der girocard
Bei Kreditinstituten innerhalb der EWR-Staaten

1 % vom Umsatz, 
mind. 4,00 EUR

Bei Kreditinstituten außerhalb der EWR-Staaten
1 % vom Umsatz, 

mind. 4,00 EUR
Mit der Mastercard/Visa Card
Bei Kreditinstituten im Inland und Ausland
___________ % vom Umsatz, 

mind. - EUR
zzgl. ___________ % vom Umsatz
bei Zahlung in Fremdwährung

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am 
Geldautomaten

In Euro innerhalb der EWR-Staaten
An eigenen Geldautomaten der Bank
2 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
Bei anderen Kreditinstituten
2 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
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Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung

Bei Kreditinstituten im Inland und Ausland

2 bzw. 1 % vom Umsatz, 
mind. 5,00 bzw. 4,00 EUR

zzgl. 1,00 % vom Umsatz
bei Zahlung in Fremdwährung

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung

Mit der girocard

1 % vom Umsatz, 
mind. 0,77 EUR
max. 3,83 EUR

Mit der Mastercard/Visa Card
- % vom Umsatz

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung

Mit der Mastercard/Visa Card

1 % vom Umsatz
Überziehungen und damit verbundene Dienste
Eingeräumte Kontoüberziehung [PSD 
DispoKredit]

7,70 % p. a.
Geduldete Kontoüberziehung

7,70 % p. a.

Dienstleistungspaket Entgelt
[GoldCard] umfasst:
- Verkehrsmittel-Unfallversicherung
- Reise-Service-Versicherung
- Auslandsreise-Krankenversicherung
- Auslands-Schutzbrief-Versicherung
- Reisebuchungsservice mit 7% Rückvergütung
- Reiserücktrittskosten-Versicherung]

_______________

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste werden getrennt in Rechnung gestellt.

Informationen über zusätzliche Dienste
Informationen über die Entgelte bei Diensten, die über die im Dienstleistungspaket inbegriffene Anzahl 
an Diensten hinausgehen (ohne die oben aufgeführten Entgelte)
Dienst Entgelt
 [Monatliche Bereitstellung der Kontoauszüge 
und Mitteilungen per Post auf Wunsch des 
Kunden – Versandauslage pro Monat für 
Kontoauszüge (keine Versandauslage für 
Konten Minderjähriger)]

1,00 EUR zzgl. Porto

1 Für neu bestellte Karten bzw. mit nächstem Kartentausch; für junge Leute
unter 28 Jahre in Verbindung mit dem PSD GiroDirekt innerhalb des PSD  BonusProgramm ist eine 
girocard pro Jahr kostenfrei
2 Keine Neubestellungen; für junge Leute unter 28 Jahre in Verbindung mit dem PSD GiroDirekt 
innerhalb des PSD BonusProgramm ist eine girocard pro Jahr kostenfrei)
3 Die Staffelung zur Umsatzabhängigen Jahresbeitragsrückerstattung der Mastercard Classic sowie 
Mastercard Gold entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis oder unserer Homepage 
www.psd-kn.de/Kreditkarte.
4 Die Staffelung zur Umsatzabhängigen Jahresbeitragsrückerstattung der Mastercard Classic sowie 
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Mastercard Gold entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis oder unserer Homepage 
www.psd-kn.de/Kreditkarte.
5 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten. Mastercard/Visa-Debitkarte 
nicht im Angebot.
6 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten. Mastercard/Visa-Debitkarte 
nicht im Angebot.
7 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten. Mastercard/Visa-Debitkarte 
nicht im Angebot.
8 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten. Mastercard/Visa-Debitkarte 
nicht im Angebot.
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Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt 
oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
zustehen oder künftig zustehen werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank gegen den 
Kunden zustehen.
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten die »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« der Bank. Daneben gelten die Sonderbedingungen, die Abweichungen oder 
Ergänzungen zu diesen »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« enthalten. Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Bei 
Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende Informationen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde. Soweit zwischen dem Kunden und der Bank 
PSD OnlineBanking und/oder PSD ServiceDirekt (TelefonBanking) und/oder die Nutzung des elektronischen Postfachs vereinbart wurde(n), gelten darüber hinaus 
die zugehörigen »Sonderbedingungen für das PSD Online-Banking«, die »Sonderbedingungen für PSD ServiceDirekt (TelefonBanking)« und die 
»Sonderbedingungen für die Nutzung des elektronischen Postfachs«.

2. Informationen zum PSD GiroDirekt

Wesentliche Leistungsmerkmale
Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Girokonto) ein, schreibt eingehende Zahlungen auf dem Konto gut und wickelt von ihm 
veranlasste Zahlungsvorgänge (z. B. Überweisungen) zu Lasten dieses Kontos ab, soweit das Konto ausreichend Guthaben oder Kredit aufweist. Im Einzelnen sind 
insbesondere folgende Dienstleistungen vom Girovertrag erfasst:
• Kontoführung
• Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen
• Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die »Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr« und die »Sonderbedingungen für Echtzeit-Überweisungen«)
• Daueraufträge
• Lastschriftbelastungen (vgl. hierzu im Einzelnen die »Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr«)
• Eingeräumte Kontoüberziehung
• Geduldete Kontoüberziehung
• girocard (Debitkarte) zur Abhebung an in- und ausländischen Geldautomaten und zur bargeldlosen Zahlung an automatisierten Kassen im Rahmen des 

girocard-Systems und fremden Debitkartensystemen; bei der girocard Debit Mastercard (Debitkarte) und girocard Visa Debit (Debitkarte) zusätzlich zum 
Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im Rahmen von fremden
Debitkartensystemen (vgl. hierzu im Einzelnen die »Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)«),

Die Änderung von Zinsen und Entgelten während der Laufzeit des Girovertrags erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 der »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« der 
Bank.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages
• Zahlung der Entgelte und eventuell anfallender Zinsen durch den Kunden

Entgelte und Zinsen werden auf dem Girokonto wie folgt belastet: monatliches Kontoführungsentgelt zum Monatsende, transaktionsbezogene Einzelentgelte 
nach Ausführung der Transaktion, Zinsen zum Quartalsende

• Kontoführung
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Girovertrag durch Verbuchung der Gutschriften und Belastungen auf Basis der zugrunde liegenden Aufträge 
und Weisungen (z.B. aus Überweisungen, Lastschriften, Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen, Bankentgelte) auf dem in laufender Rechnung 
geführten Konto. Dabei werden die jeweiligen Buchungspositionen zum Ende der vereinbarten Rechnungsperiode – in der Regel zum Ende des 
Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem Kunden als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen 
Buchungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, des Betrags, einer kurzen Erläuterung über die Art des Geschäftes sowie der 
Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils vereinbarten Form (z. B. elektronisches Postfach) übermittelt.

• Bargeldeinzahlungen und Zahlungseingänge
Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem Konto gut.

• Bargeldauszahlung
Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Bargeldauszahlung am Schalter oder an Geldautomaten.

• Überweisung
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Zahlungsempfängers und Übermittlung der Angaben zur Person des Zahlers
und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts 
des Zahlungsempfängers und Übermittlung der Angaben zur Person des Zahlers und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten 
ergeben sich aus den »Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr« und den »Sonderbedingungen für Echtzeit-Überweisungen«.

• Lastschriftbelastung
Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag (alle Werktage außer Sonnabende, 24. und 31.
Dezember) nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird (vgl. Nr. 9 Abs. 2 der »Allgemeinen Geschäftsbedingungen«). Für Lastschriften aus anderen 
Verfahren gelten die Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten »Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr«.

• Kartenzahlung mit girocard (Debitkarte)
Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung (vgl. hierzu im Einzelnen die 
»Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)«).

Der Girovertrag kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Im Übrigen gelten die in Nr. 18 und 19 der »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« für den Kunden 
und die Bank festgelegten Kündigungsregeln. Es besteht keine Mindestlaufzeit.
Zu den Leistungsbedingungen im Einzelnen vergleiche die nachstehenden Sonderbedingungen:
»Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr«,
»Sonderbedingungen für Echtzeit-Überweisungen«,
»Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr«,
»Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)«.

Preise
Die Preise für die Kontoführung entnehmen Sie bitte dem »Preis- und Leistungsverzeichnis«.

Leistungsvorbehalt
Hinsichtlich einzelner im Zusammenhang mit dem Konto stehende Dienstleistungen gelten die Vorbehalte, wie sie mit dem Kunden über die hierfür maßgeblichen 
Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen vereinbart wurden.

3. Informationen zum Basiskonto

Wesentliche Leistungsmerkmale
Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Girokonto) als Basiskonto ein, schreibt eingehende Zahlungen auf dem Konto gut und wickelt 
von ihm veranlasste Zahlungsvorgänge (z. B. Überweisungen) zulasten dieses Kontos ab, soweit das Konto ausreichend Guthaben aufweist. Im Einzelnen sind 
insbesondere folgende Dienstleistungen vom Basiskonto erfasst:
• Kontoführung,
• Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen,
• Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die »Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr« und die »Sonderbedingungen für Echtzeit-

Überweisungen«),
• Daueraufträge,
• Lastschriftbelastungen (vgl. hierzu im Einzelnen die »Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr«)
• girocard (Debitkarte) zur Abhebung an in- und ausländischen Geldautomaten und zur bargeldlosen Zahlung an automatisierten Kassen im Rahmen des 

girocard-Systems und fremden Debitkartensystemen; bei der girocard Debit Mastercard (Debitkarte) und girocard Visa Debit (Debitkarte) zusätzlich zum 
Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im Rahmen von fremden
Debitkartensystemen (vgl. hierzu im Einzelnen die »Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)«) 

Die Änderung von Zinsen und Entgelten während der Laufzeit des Basiskontovertrags erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 der »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« 
der Bank.
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Zahlung und Erfüllung des Vertrages
• Zahlung der Entgelte und eventuell anfallender Zinsen durch den Kunden

Entgelte und Zinsen werden auf dem Basiskonto wie folgt belastet: monatliches Kontoführungsentgelt zum Monatsende, transaktionsbezogene
Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion, Zinsen zum Quartalsende

• Kontoführung
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Basiskontovertrag durch Verbuchung der Gutschriften und Belastungen auf Basis der zugrunde liegenden 
Aufträge und Weisungen (z.B. aus Überweisungen, Lastschriften, Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen, Bankentgelte) auf dem in laufender 
Rechnung geführten Konto. Dabei werden die jeweiligen Buchungspositionen zum Ende der vereinbarten Rechnungsperiode – in der Regel zum Ende des
Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem Kunden als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen 
Buchungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, des Betrags, einer kurzen Erläuterung über die Art des Geschäftes sowie der 
Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils vereinbarten Form (z. B. elektronisches Postfach) übermittelt.

• Bargeldeinzahlungen und Zahlungseingänge
Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem Konto gut.

• Bargeldauszahlung
Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Bargeldauszahlung am Schalter oder an Geldautomaten.

• Überweisung
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Zahlungsempfängers und Übermittlung der Angaben zur Person des Zahlers
und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts 
des Zahlungsempfängers und Übermittlung der Angaben zur Person des Zahlers und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten 
ergeben sich aus den »Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr« und den »Sonderbedingungen für Echtzeit-Überweisungen«.

• Lastschriftbelastung
Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag (alle Werktage außer Sonnabende, 24. und 31.
Dezember) nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird (vgl. Nr. 9 Abs. 2 der »Allgemeinen Geschäftsbedingungen«). Für Lastschriften aus anderen 
Verfahren gelten die Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten »Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr«.

• Kartenzahlung mit girocard (Debitkarte)
Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung (vgl. hierzu im Einzelnen die 
»Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)«).

Der Basiskontovertrag kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Es gelten die Bestimmungen von Nr. 18 der »Allgemeinen Geschäftsbedingungen«. Die Bank 
kann den Basiskontovertrag gemäß Nr. 19 (5) der »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen sowie ergänzend nach 
den gesetzlichen Bestimmungen kündigen. Es besteht keine Mindestlaufzeit.
Zu den Leistungsbedingungen im Einzelnen vergleiche die nachstehenden Sonderbedingungen:
»Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr«,
»Sonderbedingungen für Echtzeit-Überweisungen«,
»Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr«,
»Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)«.

Preise
Die Preise für die Kontoführung entnehmen Sie bitte dem »Preis- und Leistungsverzeichnis«.

Leistungsvorbehalt
Hinsichtlich einzelner im Zusammenhang mit dem Konto stehende Dienstleistungen gelten die Vorbehalte, wie sie mit dem Kunden über die hierfür maßgeblichen 
Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen vereinbart wurden.

4. Informationen zur girocard (Debitkarte)

Wesentliche Leistungsmerkmale des Zahlungsdienstes
Der Karteninhaber kann die girocard (Debitkarte), soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, u. a. zum Abheben von Bargeld an 
Geldautomaten und zum Bezahlen bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen nutzen.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages
Der Vertrag über die girocard (Debitkarte) wird seitens der Bank durch Zurverfügungstellung der Karte zu den vereinbarten Konditionen erfüllt. Die girocard 
(Debitkarte) kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Es besteht keine Mindestlaufzeit.

Leistungsvorbehalt
Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart.

Informationen zu den Besonderheiten des Vertrages

Information zum Zustandekommen des Vertrages
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot über einen von der Bank angebotenen Kommunikationsweg (z. B. über Telefon, Internet) ab, das die 
Bank annimmt. Ist für den Vertragsschluss die Schriftform vorgesehen, gibt der Kunde ein ihn bindendes Angebot ab, indem ein von ihm unterzeichnetes Exemplar 
der Bank zugeht und diese das Angebot annimmt. Durch die im Nachgang vorgenommene Übersendung der Vertragsunterlagen wird der abgeschlossene Vertrag 
lediglich bestätigt.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter 
Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG
Postfach 51 20, 76033 Karlsruhe
Telefon: 0721/91 82- 0
Telefax: 0721/91 82- 299
E-Mail: info@psd-kn.de
Internet: www.psd-kn.de

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige
Registernummer oder gleichwertige Kennung;

2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher

maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
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5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer/Zahlungsdienstleister 
abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des 
Preises ermöglicht;

6. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, 
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall 
des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs);

7. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen,
in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

8. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und
gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:
9. zum Zahlungsdienstleister

a) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse, die für die 
Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

b) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register oder 
jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine 
gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;

10. zur Nutzung des Zahlungsdienstes
a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;
b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;
c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des Widerrufs eines 

Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
e) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;

11. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie und wie oft über die
geforderten Informationen zu unterrichten ist;

12. zur Kommunikation
a) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von Zahlungsvorgängen

sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;
b) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die Dauer des 

Vertragsverhältnisses erfolgen soll;
c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der in dieser 

Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften
Datenträger zu verlangen;

13. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen
a) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder tatsächlichen

Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;
b) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675u des Bürger-

lichen Gesetzbuchs);
c) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte

Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vorschrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung von Zahlungs-

vorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten autorisierten Zahlungs-
vorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrundeliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

14. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags
a) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;
b) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;

15. einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters gegen dessen 
Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern offenstehende 
außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrundeliegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf 
erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von 
Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Gültigkeitsdauer dieser Information
Die Informationen (Stand: August 2024) sind bis auf weiteres gültig.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG

 10 von 33 Bedingungen rund ums Girokonto



440 320  09.21 

Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr
Fassung: September 2021

Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterscheiden die fol-
genden zwei Verfahren:
Abschnitt A.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren”
Abschnitt B.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschrift-
verfahren”

Der Abschnitt A. gilt für alle Kunden. Der Abschnitt B. gilt nur für Kunden, 
die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kön-
nen Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Verbraucher sind. Für Verbrau-
cher kommt Abschnitt B. der Sonderbedingungen für den Lastschriftver-
kehr daher nicht zur Anwendung.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-
Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweili-
gen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte und deren Änderung

1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis”.

Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spä-
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg ver-
einbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Än-
derungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Ver-
einbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Haupt-
leistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank 
mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Gi-
rovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.3	 Meldepflichten	nach	Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu 
beachten.

1.4	 Außergerichtliche	Streitschlichtung	und	sonstige	Be-
schwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an 
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Basis-Lastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Last schrift-
verfahrens

Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank 
an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area”, 
SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten Staaten 
und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss
• der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-

Basis-Lastschriftverfahren nutzen und
• der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das 

SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem 
er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung 
des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN  und bei grenz-
überschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums  zusätzlich den BIC  der Bank als seine Kundenkennung gegenüber 
dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die 
Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschließlich auf der 
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank 
und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungs-
empfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger 
als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenzüberschrei-
tenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zusätz-
lich angegebenen BIC des Zahlungsempfängers aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über das 
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzen-
tren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA weiterge-
leitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA 
Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. 
Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basis-
Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist in Textform oder 
in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dieser 
Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass 
die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige 
zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Lastschrift not-
wendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, 
übermitteln und speichern.

In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des 
Kunden enthalten sein:
• Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des

Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und
• Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto ge-

zogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.
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Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthal-
ten:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
• Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
• Name des Kunden (sofern verfügbar),
• Bezeichnung der Bank des Kunden und
• seine Kundenkennung (siehe Nummer A. 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätz-
liche Angaben enthalten.

2.2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung er-
teilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von sei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die 
Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der Kunde 
gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften des Zahlungs-
empfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-Lastschriftman-
dat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem Inkrafttreten die-
ser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen.

Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• Name des Kunden,
• Kundenkennung nach Nummer A. 2.1.2 oder Kontonummer und Bank-

leitzahl des Kunden.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zu-
sätzliche Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegen-
über dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst in Textform – 
mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge 
nicht mehr autorisiert sind.

Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den Ein-
gang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis” wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem 
Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser keine weiteren Last-
schriften einzieht.

2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von Lastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus 
SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Diese Wei-
sung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstags gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis” vor dem im Datensatz der Lastschrift 
angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst in 
Textform erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfän-
ger erklärt werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des 
SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsemp-
fänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und et-
waige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-
Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-
empfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur 
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkör-
pert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jewei-
ligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 2 und Satz 5 bzw. 
Nummer A. 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die
Bank auf die für die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Num-
mer A. 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Last-
schrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Last-
schriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers
werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zah-
lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden 
belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis” ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobe-
lastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten 
Bankarbeitstag  nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
• der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Num-

mer A. 2.2.3 zugegangen ist,
• der Bank eine gesonderte Weisung zur Begrenzung oder Nichtzulas-

sung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer A. 2.2.4 zugegangen 
ist,

• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit
verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank
nicht vor,

• die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen 
keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder
• die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschrift-

datensatz
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank er-

kennbar fehlerhaft ist,
– eine Mandatsreferenz fehlt,
– ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
– kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2	 Einlösung	von	SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag
nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder 
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder 
Ablehnung	der	Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer A. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer A. 2.4.2) wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer A. 2.4.4 ver-
einbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit mög-
lich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur 
Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können. Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung 
einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender Kontode-
ckung (siehe Nummer A. 2.4.1 Absatz 2, dritter Spiegelstrich) berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Kon-
to des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsemp-
fängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausführungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange-
gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag ge-
mäß „Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so beginnt die Ausfüh-
rungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung 
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbar-
ten Häufigkeit.
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2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer auto-
risierten Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne An-
gabe von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags ver-
langen.

Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die Belastung durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsan-
sprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon un-
berührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald 
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine aus-
drückliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank
autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 
A. 2.6.2.

2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzan-
sprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen 
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist 
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Last-
schriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Zahlung befunden hätte.

Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags ge-
mäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, 
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert 
ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, 
dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Sätzen 2 und 3 unverzüglich zu 
prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

2.6.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder 
verspäteter Ausführung von autorisierten Zah-
lungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen,
als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorgang befunden hätte. 

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Kon-
to des Kunden belastet hat.

(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer 
A. 2.4.4 Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von sei-
nem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Last-
schriftbetrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als 
sei die Zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.6.3	 Schadensersatz	wegen	Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der 
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 
A. 2.6.1 und A. 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 

Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, 
wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuld-
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Um-
fang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Zahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,
und
• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Ver-

braucher ist.

2.6.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten abweichend von den An-
sprüchen in Nummer A. 2.6.2 und in Nummer A. 2.6.3 bei einer nicht er-
folgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung 
oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Ansprüchen 
aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung 
nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe 
folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein

schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle.

• Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gel-
ten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Ge-
fahren, die die Bank besonders übernommen hat sowie für nicht auto-
risierte Zahlungen.

2.6.5	 Haftungs-	und	Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist in 
folgenden Fällen ausgeschlossen: 
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag 

rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingegangen ist.

• Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfän-
ger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfän-
gers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, 
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des
Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht möglich, so ist 
die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle ver-
fügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch 
auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen kann. Für die Tä-
tigkeiten nach Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank 
das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern A. 2.6.1 bis A. 2.6.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen 
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Mo-
nate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der 
Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer A. 2.6.3 kann der 
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er oh-
ne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
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• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können

oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 

wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahren

-
fänger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gel-
ten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweili-
gen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 
bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich.

1.3	 Meldepflichten	nach	Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu 
beachten.

1.4	 Außergerichtliche	Streitschlichtung	und	sonstige	Be-
schwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an 
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Firmen-Lastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Last-
schriftverfahrens

Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt 
werden, die keine Verbraucher sind.

Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank 
an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets 
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments 
Area”, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten 
Staaten und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss
• der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-

Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,
• der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das 

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
• der Kunde die Bank über die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-

Mandats unterrichten.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem 
er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Fir-
men-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belas-
teten Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN² und bei grenz-
überschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums³ zusätzlich den BIC⁴ der Bank als seine Kundenkennung gegenüber 
dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die 
Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift ausschließlich auf der 
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank 
und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungs-
empfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger 

als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenzüberschrei-
tenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zusätz-
lich angegebenen BIC des Zahlungsempfängers aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über 
das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Re-
chenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA 
weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
(SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-
Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von 
SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist in 
Textform oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu ertei-
len. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung 
enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleis-
ter und etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der 
Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abru-
fen, verarbeiten, übermitteln und speichern.

In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklärun-
gen des Kunden enthalten sein:
• Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des

Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und
• Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto ge-

zogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Autorisierungsdaten 
enthalten:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
• Kennzeichnung einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
• Name des Kunden,
• Bezeichnung der Bank des Kunden und
• seine Kundenkennung (siehe Nummer B. 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätz-
liche Angaben enthalten.

2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandats

Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer B. 2.2.1 un-
verzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten in der ver-
einbarten Art und Weise aus dem vom Zahlungsempfänger erteilten  
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
• Mandatsreferenz,
• Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zah-

lungen und
• Datum und Unterschrift auf dem Mandat.

Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats übermitteln.

Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank unver-
züglich, möglichst in Textform, zu informieren.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf 
den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis” wirksam. Der Widerruf sollte möglichst in Textform 
erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt 
werden. Der Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfasst be-
reits dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmen-Lastschriften nicht. 
Für diese gilt Nummer B. 2.2.4 Absätze 2 und 3.
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2.2.4	 Zurückweisung	einzelner	Lastschriften

(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlun-
gen aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfän-
gers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum 
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis” vor 
dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. 
Diese Weisung sollte möglichst in Textform erfolgen und zusätzlich auch 
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann
diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies ver-
einbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, 
den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung
eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift 
kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage 
des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats durch den 
Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt 
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und 
etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-
Firmen-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-
empfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur 
Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkör-
pert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung des 
Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Firmen-Last-
schrift (siehe Nummer B. 2.2.1 Sätze 2 und 5). Für den Zugang dieser Wei-
sung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats vereinbar-
te Form (siehe Nummer B. 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Last-
schrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Last-
schriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers
werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zah-
lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden 
belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis” ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobe-
lastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am dritten 
Bankarbeitstag⁴ nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
• der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer B. 2.2.2 vor-

liegt,
• der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gemäß 

Nummer B. 2.2.3 zugegangen ist,
• der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Num-

mer B. 2.2.4 zugegangen ist,
• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes

Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit
verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank
nicht vor,

• die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen 
keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder
• die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschrift-

datensatz
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank er-

kennbar fehlerhaft ist,
– eine Mandatsreferenz fehlt,
– ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
– kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2	 Einlösung	von	SEPA-Firmen-Lastschriften
SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag⁴
nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder 
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder 
Ablehnung	der	Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer B. 2.4.2) wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer B. 2.4.4 ver-
einbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit mög-
lich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur 
Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können. Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung 
einer autorisierten SEPA-Firmen-Lastschrift wegen fehlender Kontode-
ckung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2, vierter Spiegelstrich) berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Kon-
to des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zahlungsemp-
fängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausführungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange-
gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag ge-
mäß „Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so beginnt die Ausfüh-
rungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung 
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbar-
ten Häufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer 
autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Fir-
men-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belas-
teten Lastschriftbetrags verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind aus-
geschlossen.

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 
B. 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen 
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist 
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Last-
schriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Zahlung befunden hätte.

Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags ge-
mäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, 
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert 
ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, 
dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Sätzen 2 und 3 unverzüglich zu 
prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

2.6.2	 Schadensersatz	wegen	Pflichtverletzung
Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zah-
lungen kann der Kunde von der Bank, neben etwaigen Herausgabean-
sprüchen nach § 667 BGB und nach §§ 812 ff. BGB, den Ersatz eines 
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hierdurch entstehenden Schadens nach Maßgabe folgender Regelungen 
verlangen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein

schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle.

• Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Last-
schriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Ent-
gelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschäden
handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500 Euro je Zah-
lung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank 
besonders übernommen hat sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.

2.6.3	 Haftungs-	und	Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist in fol-
genden Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag 

rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingegangen ist.

• Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfän-
ger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfän-
gers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, 
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des
Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht möglich, so ist 
die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle ver-
fügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch 
auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen kann. Für die Tä-
tigkeiten nach Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank 
das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B. 2.6.1 und B. 2.6.2 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen 

sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Mo-
nate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der 
Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche aus einer verschuldensabhängi-
gen Haftung der Bank nach Nummer B. 2.6.2 kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können

oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 

wurden.

Anlage:	Liste	der	zu	SEPA	gehörenden	Staaten	
und Gebiete
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schwe-
den, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes König-
reich von Großbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und Mique-
lon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-

tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und 
Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
4 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
5 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden kann.
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Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr
Fassung: Januar 2023

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die 
folgenden Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließ-
lich des Dauerauftrags

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbe-
träge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann 
die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehren-
den Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des 
Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers zu verwenden.

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben erge-
ben sich aus den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autori-
sierung

(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines 
von der Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank anderwei-
tig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den 
erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise Nummern 
3.1.1 und 3.2.1.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der An-
gaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben 
können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen füh-
ren; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, 
unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausfüh-
rung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausfüh-
rung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank ge-
sondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisungen muss 
dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine 
entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift 
oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Bei-
spiel PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zu-
stimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Überwei-
sung notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus
ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines ein-
zelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen
Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und ge-
gebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauf-
trags an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Abs. 33 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungs-
konto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht.
Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungsaus-
lösedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des 
Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank
(zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem 
Online-Banking-Server der Bank).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach
Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf-
folgenden Geschäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrich-
tung der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf 
die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am
darauffolgenden Geschäftstag zugegangen.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Num-
mer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegen-
über der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags 
ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich.
Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen
Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungsauftrag ab-
weichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen, nach-
dem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung 
der Überweisung erteilt hat.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung 
der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kun-
de die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe 
Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Ge-
schäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen
Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine
weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags
ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der
Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies 
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank ge-
lingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zu-
rückzuerlangen. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungs-
auftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend der
Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungsemp-
fängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berech-
net die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Ent-
gelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die 
zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1, 3.1.1 und 
3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vor-
liegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und 
ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auf-
tragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist
(Ausführungsbedingungen).

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung be-
teiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung
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ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung 
des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über 
die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und 
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart 
werden.

1.7 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht 
erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ableh-
nen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber 
innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.2 und Num-
mer 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, 
soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten an-
geben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden
können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank er-
kennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die
Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung 
stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder heraus-
geben.

(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten
Überweisungsauftrags berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in 
der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar 
oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungs-
daten, zu denen auch die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des 
Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.

Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im 
Inland können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenüber-
mittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommu-
nication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des  
Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsi-
cherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in sei-
nen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft aus-
geführter Überweisungen

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht au-
torisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unter-
richten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslöse-
dienstleisters.

1.10 Entgelte und deren Änderung

1.10.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.

Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rah-
men der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebote-
nen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. 
Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über 
die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann 
die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag  
(Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.

1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die 
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 
bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung 
als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung 
belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisun-
gen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“.

Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenz-
wechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung 
des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zu-
gänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quel-
le.

1.12	Meldepflichten	nach	Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu 
beachten.

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Be-
schwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an 
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR4) in 
Euro oder in anderen EWR-Währungen5

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
• Name des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei 

Überweisungen in anderen EWR-Währungen als Euro der BIC unbe-
kannt, ist stattdessen der vollständige Name und die Adresse des Zah-
lungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag 
spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angege-
benen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des
Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Über-
weisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung 
erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt 
hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig
vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt 
der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt 
am darauffolgenden Geschäftstag die Ausführungsfrist. Die Geschäfts-
tage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abwei-
chenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem 
der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.
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2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzan-
sprüche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Über-
weisung

Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 
2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbe-
trag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belas-
tet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es 
sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befun-
den hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Ge-
schäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf 
den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überwei-
sung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis 
erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Grün-
de für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vor-
liegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 un-
verzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht 
bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleis-
ter ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder 
verspäteter Ausführung einer autorisierten Über-
weisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügli-
che und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit ver-
langen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Be-
trag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft aus-
geführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom 
Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die 
Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbe-
trag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezo-
gen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungs-
empfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wur-
den.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überwei-
sung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zah-
lungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so
vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt wor-
den. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden 
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank 
nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht 
nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.3.3	 Schadensersatz	wegen	Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den
Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht,
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat 
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last
fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesent-
liche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde 
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten, fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisungen oder bei nicht 
autorisierten Überweisungen neben etwaigen Ansprüchen aus Auftrags-
recht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und ungerechtfer-
tigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprü-
che nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein

schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestell-
ten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Gel-
tendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchs-
tens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Beschränkungen
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Ge-
fahren, die die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht auto-
risierte Überweisungen.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist 
in folgenden Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungs-

betrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung (siehe Nummer 1.2) des Zah-
lungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der
Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wieder-
erlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist die Bank ver-
pflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Infor-
mationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen
Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Über-
weisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank
nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überwei-
sungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbu-
chung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungs-
buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über 
einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können 
oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.
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3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR6) in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Dritt-
staatenwährung7) sowie Überweisungen in Staaten 
außerhalb des EWR (Drittstaaten8)

3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in 
andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR9) in Währungen eines Staates außerhalb des 
EWR (Drittstaatenwährung10)

3.1.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen:
• Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei 

grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist statt-
dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienst-
leisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Über-
weisung

Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 
2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu 
erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet wor-
den ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf den Tag
folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht 
autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten
hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den 
Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schrift-
lich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu 
prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausge-
löst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder 
verspäteter Ausführung einer autorisierten Über-
weisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügli-
che und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit ver-
langen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Be-
trag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft aus-
geführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom 
Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die 
Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbe-
trag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezo-
gen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungs-
empfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wur-
den.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überwei-
sung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zah-
lungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so
vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt wor-
den. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden 
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank 
nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht 
nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

3.1.3.3	 Schadensersatz	wegen	Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den
Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat 
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last
fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesent-
liche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde 
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) getätigten Be-
standteile der Überweisung

Für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) getätigten 
Bestandteile der Überweisung bestehen abweichend von den Ansprü-
chen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, feh-
lerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung neben 
etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB le-
diglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein

schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders
übernommen hat.

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher 
sind

Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 ha-
ben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehler-
haft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei 
einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabean-
sprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatz-
ansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein

schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
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• Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Über-
weisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens
12.500 Euro je Überweisung begrenzt.

Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernom-
men hat sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in fol-
genden Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungs-

betrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingegangen ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers
(siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der 
Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wieder-
erlangung des Überweisungsbetrags nach dem Satz 2 nicht möglich, 
so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle 
verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den
tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstat-
tung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätig-
keiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank 
das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überwei-
sungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbu-
chung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungs-
buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer
3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert 
war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung 
über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, 
oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Dritt-
staaten11)

3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen:
• Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei 

grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist statt-
dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienst-
leisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kunden

3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Über-
weisung

(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungs-
betrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden be-
lastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem 
es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung be-
funden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Ge-
schäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf 
den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überwei-
sung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis 
erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Grün-
de für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vor-
liegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 un-
verzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht 
bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleis-
ter ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überwei-
sung resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder ver-
späteter Ausführung einer autorisierten Über-
weisung

Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten 
Überweisungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auftrags-
recht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 
ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Rege-
lungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein

schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die
sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalte-
ten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders
übernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen 
ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungs-

betrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingegangen ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers
(siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der 
Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die Tätig-
keiten der Bank nach dem Satz 2 dieses Unterpunkts berechnet die
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Über-
weisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätes-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon in Textform unterrich-
tet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über 
die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
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kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über 
einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können 
oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-

tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und 
Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-

tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und 
Norwegen.

5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Fran-
ken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

6 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und 
Norwegen.

7 Zum Beispiel US-Dollar.
8 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-

land, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und 
die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und 
Norwegen.

10 Zum Beispiel US-Dollar.
11 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-

land, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und 
die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR

Bulgarien BG Bulgarische Lew BGN

Dänemark DK Dänische Krone DKK

Estland EE Euro EUR

Finnland FI Euro EUR

Frankreich FR Euro EUR

Griechenland GR Euro EUR

Großbritannien GB Britisches Pfund GBP

Irland IE Euro EUR

Island IS Isländische Krone ISK

Italien IT Euro EUR

Japan JP Japanischer Yen JPY

Kanada CA Kanadischer Dollar CAD

Kroatien HR Euro EUR

Lettland LV Euro EUR

Liechtenstein LI Schweizer Franken¹ CHF

Litauen LT Euro EUR

Luxemburg LU Euro EUR

Malta MT Euro EUR

Niederlande NL Euro EUR

Norwegen NO Norwegische Krone NOK

Österreich AT Euro EUR

Polen PL Polnischer Zloty PLN

Portugal PT Euro EUR

Rumänien RO Rumänischer Leu RON

Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB

Schweden SE Schwedische Krone SEK

Schweiz CH Schweizer Franken CHF

Slowakei SK Euro EUR

Slowenien SI Euro EUR

Spanien ES Euro EUR

Tschechien CZ Tschechische Krone CZK

Türkei TR Türkische Lira TRY

Ungarn HU Ungarischer Forint HUF

USA US US-Dollar USD

Zypern CY Euro EUR

1 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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Sonderbedingungen für die Ausführung von Echtzeit-Überwei-
sungen
Fassung: Januar 2021

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden im Echtzeit-
Überweisungsverfahren gelten die folgenden besonderen Ausführungs-
bedingungen ergänzend zu den „Sonderbedingungen für den Überwei-
sungsverkehr“, sofern im Folgenden keine anderweitige Vereinbarung 
getroffen wird. Weitere Regelungen sind Bestandteil des „Preis- und Leis-
tungsverzeichnisses“. Hierzu wird an entsprechenden Stellen auf das 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ verwiesen.

1 Begriffsbestimmung und wesentliche Merkmale
Der Kunde kann die Bank elektronisch beauftragen, durch eine Echtzeit-
Überweisung einen Geldbetrag in Euro innerhalb des Gebiets des ein-
heitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, 
SEPA) innerhalb der Ausführungsfrist gemäß Nummer 5 zu übermitteln. 
Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten Staaten und Gebiete. 
Grundlage bildet das SEPA-Echtzeit-Überweisungsverfahren „SEPA  
INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) Scheme Rulebook“ des European 
Payments Council (EPC). Die Ausführung der Echtzeit-Überweisung er-
folgt nur dann, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
am SEPA-Echtzeit-Überweisungsverfahren teilnimmt und über entspre-
chende Zahlungssysteme erreichbar ist.

Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ist gegenüber dem 
Zahlungsempfänger verpflichtet, ihm den Zahlungsbetrag möglichst in-
nerhalb von Sekunden zur Verfügung zu stellen. Die Bank stellt dem Zah-
ler Informationen über die Ausführung einer Echtzeit-Überweisung in der 
über das Online-Banking abrufbaren Umsatzliste oder über einen ande-
ren vereinbarten elektronischen Weg sowie nachträglich über den Kon-
toauszug zur Verfügung. Gleiches gilt, wenn die Überweisung abgelehnt 
wird oder nicht ausgeführt werden kann.

Erhält die Bank für ein in Euro geführtes Zahlungskonto eine Echtzeit-
Überweisung, so wird sie den Überweisungsbetrag annehmen und hier-
über den Zahlungsempfänger in der vereinbarten Form sowie über den 
Kontoauszug informieren.

2 Betragsgrenze
Für Echtzeit-Überweisungsaufträge bestehen Betragsgrenzen, die sich 
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank ergeben bzw. bei der 
jeweiligen Auftragsannahme durch die Bank geprüft und angezeigt wer-
den.

3 Zugang und Widerruf des Auftrags
Die Bank unterhält in Änderung der Nummer 1.4 der Sonderbedingungen 
für den Überweisungsverkehr sowie Nummer 5 Absatz 1 der Sonderbe-
dingungen für das Online-Banking den für die Ausführung von Echtzeit-
Überweisungen erforderlichen Geschäftsbetrieb für die vereinbarten 
elektronischen Zugangswege ganztägig an allen Kalendertagen eines 
Jahres. Mit dem Zugang des Auftrags bei der Bank kann der Kunde 

diesen nicht mehr widerrufen und es beginnt die Ausführungsfrist gemäß 
der Angaben im Preis- und Leistungsverzeichnis.

4 Ablehnung der Ausführung

Die Bank wird in Ergänzung der Nummer 1.7 der Sonderbedingungen für 
den Überweisungsverkehr die Ausführung des Auftrags ablehnen, wenn:
• das Belastungskonto nicht für Echtzeit-Überweisungen vereinbart

wurde,
• die Kontowährung des Belastungskontos nicht der Euro ist,
• die Prüfung der Ausführungsbedingungen, zum Beispiel die wirksame 

Autorisierung, die Einhaltung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes 
oder der Embargobestimmungen nicht kurzfristig abschließend mög-
lich ist,

• der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers über das von der 
Bank genutzte Zahlungssystem nicht erreichbar ist, insbesondere weil 
dieser dieses Verfahren nicht nutzt.

Die Bank wird den Kunden darüber entsprechend der Nummer 1 infor-
mieren.

5 Ausführungsfrist
Die Bank ist in Änderung der Nummern 2.2.1, 3.1.2 und 3.2.2 der Sonder-
bedingungen für den Überweisungsverkehr verpflichtet, sicherzustellen, 
dass der Geldbetrag einer Echtzeit-Überweisung nach erfolgreicher Prü-
fung der Ausführungsvoraussetzungen gemäß der im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis vereinbarten Ausführungsfrist bei dem Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers eingeht.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten 
und Gebiete
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schwe-
den, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten

Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete

Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes König-
reich von Großbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und Mique-
lon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

1 Siehe hierzu unter www.epc-cep.eu. Die jeweils aktuelle Liste der teilnehmenden Zahlungsdienstleister am Echtzeit-Überweisungsverfahren des EPC (European Payments Council) kann dort ab-
gerufen werden.
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Allgemeine Bedingungen für Kredite und Darlehen

„Kredit” im Sinne dieser Bedingungen sind sämtliche Kredite und Darlehen.

1 Einschränkung der Übertragbarkeit
Der Anspruch auf Auszahlung des Kredits ist bei Kreditnehmern, die kei-
ne Verbraucher sind, nur mit Zustimmung der Bank abtretbar oder ver-
pfändbar.

2 Aufrechnungsbefugnis
Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank 
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom 
Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in 
einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513 und 491 bis 
512 BGB hat.

3 Kreditkonto und Kostenverrechnung
Die Bank wird dem Kreditnehmer, soweit erforderlich, Kreditkonten ein-
richten. Kosten können mit der nächsten fälligen Leistungsrate verrech-
net werden. Soweit nichts anderes vereinbart, wird der Kredit dem ange-
gebenen Rückzahlungskonto gutgeschrieben, dem auch fällige Beträge 
belastet werden.

4 Kreditrahmen, Überschreitungen
Der Kreditnehmer kann Verfügungen nur im Rahmen des eingeräumten 
Kredits vornehmen. Sollte es dennoch zu einer Inanspruchnahme über 
den Rahmen des eingeräumten Kredits hinaus kommen, so ist der darü-
ber hinausgehende Betrag unverzüglich an die Bank zu zahlen; für der-
artige Überziehungen fällt ein Überziehungszins an, der sich nach der mit 
der Bank getroffenen Vereinbarung und den Informationen richtet, die 
die Bank dem Kreditnehmer übermittelt. Auch wenn Überschreitungen 
des eingeräumten Kredits geduldet worden sind, erweitern diese nicht 
den ursprünglich eingeräumten Kreditrahmen.

5 Vertragssprache, Rechtswahl, Unterlagen
Die Vertragssprache ist Deutsch. Für die Geschäftsverbindung zwischen 
dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht. Sämtliche Unterlagen 
sind in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen.

6 Entfällt.

7 Ordentliche Kündigung oder vorzeitige Erfüllung des 
Kreditnehmers

7.1 Kündigung von Krediten mit Sollzinsbindung
Der Kreditnehmer kann einen Kreditvertrag mit einem gebundenen Soll-
zinssatz ganz oder teilweise kündigen,
 • wenn die Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit 

endet und keine neue Vereinbarung über den Sollzinssatz getroffen ist, 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat, frühestens 
für den Ablauf des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet; ist eine 
Anpassung des Sollzinssatzes in bestimmten Zeiträumen bis zu einem 
Jahr vereinbart, so kann der Kreditnehmer jeweils nur für den Ablauf 
des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet, kündigen;

 • in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen 
Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten; 
wird nach dem Empfang des Kredits eine neue Vereinbarung über die 
Zeit der Rückzahlung oder den Sollzinssatz getroffen, so tritt der Zeit-
punkt dieser Vereinbarung an die Stelle des Zeitpunktes des Empfangs.

7.2 Kündigung von Krediten mit veränderlichem Sollzins-
satz

Der Kreditnehmer kann einen Kreditvertrag mit veränderlichem Zinssatz 
jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten kün-
digen.

7.3 Kündigung von unbefristeten Allgemein-Ver brau-
cher darlehensverträgen

Der Kreditnehmer kann einen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag, 
bei dem eine Zeit für die Rückzahlung nicht bestimmt ist, ganz oder teil-
weise kündigen, ohne eine Frist einzuhalten.

7.4 Unterlassene Rückzahlung
Eine Kündigung des Kreditnehmers gilt als nicht erfolgt, wenn er den ge-
schuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen nach Wirksamwerden der 
Kündigung zurückzahlt.

7.5 Entfällt.

8 Außerordentliche Kündigung des Kreditnehmers
Eine fristlose Kündigung kann der Kreditnehmer nur dann aussprechen, 
wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kreditnehmer 
– auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange 
der Bank – unzumutbar werden lässt, den Kreditvertrag fortzusetzen.

Der Kreditnehmer kann einen Kreditvertrag, bei dem ein gebundener Soll-
zinssatz vereinbart und der Kredit durch ein Grund- oder Schiffspfand-
recht gesichert ist, nach Ablauf von sechs Monaten nach vollständigem 
Empfang des Kredits unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Mo-
naten vorzeitig kündigen, wenn seine berechtigten Interessen dies ge-
bieten. Ein solches Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Kreditneh-
mer ein Bedürfnis nach einer anderweitigen Verwertung der zur Sicherung 
des Kredits beliehenen Sache hat.

9 Ordentliche Kündigung der Bank

9.1 Kündigung unbefristeter Kredite gegenüber Kredit-
nehmern, die keine Verbraucher sind

Kredite und Kreditzusagen gegenüber Kreditnehmern, die keine Verbrau-
cher sind, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündi-
gungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses 
Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kreditnehmers Rück-
sicht nehmen.

9.2 Kündigung unbefristeter Kredite gegenüber Verbrau-
chern

Kredite und Kreditzusagen gegenüber Verbrauchern, für die weder eine 
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann 
die Bank jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindes-
tens zwei Monaten kündigen. Kredite und Kreditzusagen, die auf einem 
laufenden Zahlungsverkehrskonto gemäß § 504 BGB als eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit (Kontoüberziehung) zur Verfügung gestellt 
werden und die der Verbraucher auf Aufforderung der Bank oder spätes-
tens nach drei Monaten zurückzuzahlen hat sowie auf einem laufenden 
Konto geduldete Überziehungen, kann die Bank jederzeit ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung 
dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kreditneh-
mers Rücksicht nehmen.

10 Außerordentliche Kündigung der Bank

10.1 Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
Die Bank kann den Kreditvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, 
der ihr die Fortsetzung des Kreditverhältnisses bis zur vereinbarten Be-
endigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist unzumutbar werden 
lässt, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Soweit der wich-
tige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Kreditvertrag besteht, 

 25 von 33 Bedingungen rund ums Girokonto



210 260   12.24 Seite 2 von 3 

wird die Bank erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten 
Frist oder nach erfolgloser Abmahnung kündigen.

Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn
 • der Kreditnehmer nicht regelmäßig der Offenlegung seiner wirtschaft-

lichen Verhältnisse nach Nummer 15 dieser Bedingungen nachkommt;
 • das von der Bank finanzierte oder beliehene Objekt ohne ihre Zustim-

mung veräußert wird;
 • die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Beleihungsob-

jektes ganz oder eines seiner Teile angeordnet wird;
 • Prämien auf eine an die Bank abgetretene Lebensversicherung nicht 

pünktlich bezahlt werden oder eine solche Versicherung gekündigt 
wird

 • oder planmäßige Sparleistungen auf einen an die Bank abgetretenen 
Bausparvertrag nicht pünktlich bezahlt werden oder der Bausparver-
trag gekündigt wird.

10.2 Kündigung bei wesentlicher Verschlechterung in den 
Vermögensverhältnissen

Wenn in den Vermögensverhältnissen des Kreditnehmers oder in der 
Werthaltigkeit einer für den Kredit gestellten Sicherheit eine wesentliche 
Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die Rückzah-
lung des Kredits, auch unter Verwertung der Sicherheit(en), gefährdet 
wird, kann die Bank den Kreditvertrag vor Empfang des Kredits im Zwei-
fel stets, nach Empfang nur in der Regel fristlos kündigen.

10.3 Kündigung wegen Zahlungsverzugs
Wegen Zahlungsverzugs kann die Bank nur kündigen
 • bei Krediten für gewerbliche Zwecke oder eine selbstständige beruf-

liche Tätigkeit, wenn der Kreditnehmer mit der Zahlung von fälligen 
Leistungen länger als 14 Tage in Verzug ist und auch nach Nachfrist-
setzung durch die Bank von mindestens weiteren 14 Tagen nicht zahlt.

 • bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen im Sinne von § 491 Abs. 3 BGB mit 
Verbrauchern, wenn der Kreditnehmer mit mindestens zwei aufeinan-
derfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens 
2,5 Prozent des Nennbetrags des Kredits in Verzug ist und die Bank 
dem Kreditnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des 
rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei 
Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange. 

 • bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen, wenn der Kreditneh-
mer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz 
oder teilweise und mindestens zehn Prozent, bei einer Laufzeit von über 
36 Monaten mit mindestens fünf Prozent des Nennbetrags des Kredits 
in Verzug ist und die Bank dem Kreditnehmer erfolglos eine zweiwö-
chige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung 
gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte 
Restschuld verlange.

11 Verfahren und Abwicklung im Kündigungsfall

11.1 Kündigung
Die Kündigung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Ver-
tragsteil. Die Kündigung der Bank erfolgt durch Erklärung in Textform.

11.2 Freistellung
Bei der Beendigung des Kreditverhältnisses hat der Kreditnehmer die 
Bank von ihren Verpflichtungen freizustellen. Dies gilt auch, wenn die 
Bank bei einer vereinbarten Laufzeit den Avalkredit vorzeitig aus wichti-
gem Grund kündigt (Ziffer 10.1). Die Bank ist nicht verpflichtet, vor der 
Kündigung im Rahmen des genehmigten Kredits ausgestellte Wechsel 
oder Schecks einzulösen, die am Tag der Kündigung oder später vorge-
legt werden.

11.3 Rücksichtnahme auf Belange des Kreditnehmers
Die Bank wird bei der Ausübung ihres Kündigungsrechts auf die berech-
tigten Belange des Kreditnehmers Rücksicht nehmen und ist jederzeit zu 
einem Gespräch über die Möglichkeiten einer einverständlichen Rege-
lung bereit.

11.4 Frist zur Abwicklung
Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kredit-
nehmer für die Abwicklung eine angemessene Frist einräumen. 

12 Schadensersatz

12.1 Nichtabnahmeentschädigung
Bei Nichtabnahme des Kredits infolge ernsthafter Erfüllungsverweige-
rung oder trotz Nachfristsetzung kann die Bank einen daraus entstehen-
den Schaden auf den endgültig nicht zur Auszahlung kommenden Kre-
ditbetrag ersetzt verlangen.

12.2 Entfällt.

12.3	 Schadensersatz	wegen	Pflichtverletzung
Wird bei einem Kredit mit Sollzinssatzbindung vor Ablauf der Sollzinsbin-
dungsfrist dieser durch die Kündigung der Bank fällig, hat der Kreditneh-
mer den durch die vorzeitige Rückzahlung entstehenden Schaden zu er-
setzen.

13 Verzug
Bei kalendermäßig bestimmten Geldleistungen, die der Kreditnehmer 
aufgrund des Kreditvertrags schuldet (wie z. B. Leistungsraten und Zin-
sen), tritt Verzug bei nicht termingemäßer Zahlung ein. Sofern nicht die 
Bank einen höheren oder der Kreditnehmer einen niedrigeren Verzugs-
schaden nachweist, sind die Geldleistungen nach den §§ 497 Abs. 1 i. V. m. 
288 Abs. 1 BGB ab Verzug für das Jahr mit fünf Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen, der sich nach § 247 Abs. 1 S. 2 BGB 
zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres verändern kann. Bei Immobi-
liar-Verbraucherdarlehensverträgen beträgt der Verzugszinssatz gemäß 
dem § 497 Abs. 4 BGB für das Jahr zweieinhalb Prozentpunkte über dem 
jeweiligen Basiszinssatz.

Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für den Kre-
ditnehmer haben (z. B. Zwangsverkauf) und die Erlangung eines Kredits 
erschweren.

14 Gesamtschuldner
Mehrere Kreditnehmer haften als Gesamtschuldner. Jeder Kreditnehmer 
kann allein über den eingeräumten Kredit verfügen.

15 Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse
Der Kreditnehmer ist während der Laufzeit des Kredits verpflichtet, der 
Bank auf Verlangen jederzeit alle gewünschten Auskünfte über seine 
wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen und alle gewünschten Unterla-
gen jeweils unterschrieben und mit Datum versehen zur Verfügung zu 
stellen, damit sich die Bank ein klares, zeitnahes Bild über seine wirt-
schaftliche Lage machen sowie die Anforderungen des § 18 KWG und der 
Bankenaufsicht erfüllen kann. Bei nicht bilanzierenden Kreditnehmern 
kann es sich bei den gewünschten Unterlagen insbesondere handeln um 
die Einkommens- und Vermögensaufstellungen einschließlich aller Ver-
bindlichkeiten, die Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Überschuss-
rechnung), die Kopien der Steuerbescheide bzw. der Steuererklärungen 
sowie bei bilanzierenden Kreditnehmern insbesondere um den testierten 
oder bestätigten Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht sowie den 
Konzernabschluss jeweils mit den dazugehörigen Geschäfts- und/oder 
Prüfungsberichten. Sollte die Vorlage der Unterlagen nicht innerhalb von 
neun Monaten nach Ende des Kalenderjahres bzw. des Geschäftsjahres 
möglich sein, wird der Kreditnehmer die Unterlagen zunächst in vorläu-
figer Form (z. B. Steuererklärung, Zwischenabschluss, vorläufiger Jahres-
abschluss) einreichen.

16 Versicherungen
Der Kreditnehmer ist verpflichtet, Sicherungsgut samt Zubehör entspre-
chend der vertraglichen Vereinbarung in ausreichender Höhe zu versi-
chern und dies der Bank jederzeit, insbesondere durch Vorlegen der Ver-
sicherungsscheine, nachzuweisen. Der Kreditnehmer hat dafür 
einzustehen, dass diese Verpflichtungen auch dann erfüllt werden, wenn 
ihm das Sicherungsgut nicht gehört.

17 Miet-/Pachtvorauszahlungen
Jede Art von Finanzierungsbeiträgen, wie beispielsweise Baukostenzu-
schüsse, Miet- oder Pachtvorauszahlungen, die von Mietern oder Päch-
tern zu übernehmen sind, bedürfen der Zustimmung der Bank.
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18 Allgemeine Auszahlungsvoraussetzungen
Der Kredit kann erst in Anspruch genommen werden, wenn sämtliche ver-
traglichen Bedingungen erfüllt sind, die vorgesehenen Sicherheiten be-
stellt wurden, die Bank die Ordnungsmäßigkeit der vorgesehenen Sicher-
heiten geprüft hat und eine von der Bank verlangte Empfangsbestätigung 
über ausgehändigte Unterlagen vorliegt. Die Auszahlung des Kredits kann 
verweigert werden, wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass 
die Rückzahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers 
gefährdet ist. Der Darlehensgeber ist berechtigt, die Auszahlung eines 
Allgemein-Verbraucherdarlehens, bei dem eine Zeit für die Rückzahlung 
nicht bestimmt ist, aus einem sachlichen Grund zu verweigern.

19 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

19.1 Nachsicherheiten
Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen mit einem Nettokreditbe-
trag über 75.000 EUR und bei Nichtverbraucherkrediten kann die Bank 
vom Kreditnehmer bei einer Verschlechterung oder erheblichen Gefähr-
dung seiner Vermögenslage oder der eines Mithaftenden oder eines Bür-
gen oder bei einer Veränderung des Sicherungswerts der im Vertrag vor-
gesehenen zu bestellenden Sicherheiten, durch die das Risiko der nicht 
ordnungsgemäßen Rückführung des Kredits gegenüber dem Zustand bei 
Vertragsabschluss nicht unwesentlich erhöht wird, Bestellung zusätzli-
cher geeigneter Sicherheiten nach ihrer Wahl verlangen, auch wenn bis-
her keine Bestellung von Sicherheiten vereinbart war. Das Gleiche gilt, 
wenn die Angaben über die Vermögensverhältnisse des Kreditnehmers, 
eines Mithaftenden oder eines Bürgen sich nachträglich als unrichtig he-
rausstellen.

19.2 Ersatzsicherheit
Die Bank kann vom Kreditnehmer die Bestellung einer Ersatzsicherheit 
verlangen, wenn die im Kreditvertrag angegebene Sicherheit zerstört 
wird oder einen erheblichen Wertverlust erlitten hat.

19.3 Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten

Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine 
angemessene Frist einräumen.

20 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

20.1 Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank zur Siche-
rung aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine in-
ländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz er-
langt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch 
an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden (z. B. 
Kontoguthaben).

20.2 Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungs-
gewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet 
werden dürfen (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), er-
streckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt 
für die von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte, für Ansprüche 
des Kunden gegen die Bank aus nachrangigen Verbindlichkeiten sowie 
für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt.

20.3 Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht 
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und 
Gewinnanteilscheine zu verlangen.

21 Abtretung

21.1  Ansprüche auf Arbeitseinkommen im Sinne von § 850 ZPO sind 
Lohn- und Gehaltsforderungen sowie auch alle sonstigen auf dem 

Arbeitsverhältnis mit dem jeweiligen Arbeitgeber beruhenden oder sich 
aus dem Zusammenhang hiermit ergebenden Ansprüche (einschl. solcher 
auf einmalige Vergütungen), insbesondere Provisionen, Erfindungsver-
gütungen, Abfindungsansprüche, Renten und Ruhegehaltsansprüche. 
Sozialleistungsansprüche sind insbesondere Ansprüche auf Zahlung von 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Insolvenzgeld, Krankengeld sowie 
Renten der Deutschen Rentenversicherung, berufsständischer Versor-
gungswerke und privater Rentenversicherungen.

21.2  Der Kreditnehmer verpflichtet sich, der Bank jeden Wechsel des 
Arbeitgebers/Dienstberechtigten unverzüglich anzuzeigen.

21.3  Die Bank wird die Abtretung dem Drittschuldner zunächst nicht 
anzeigen. Ist der Schuldner seit zwei Monaten mit der Zahlung in Verzug, 
so kann die Bank unter Nennung des Betrags, mit dem sich der Schuldner 
in Verzug befindet, und Fristsetzung von mindestens einem Monat dem 
Sicherungsgeber die Verwertung androhen. Nach Ablauf der Frist ist die 
Bank berechtigt, dem Drittschuldner die Abtretung in dem zur Beglei-
chung des genannten Betrags erforderlichen Umfang anzuzeigen  und 
insoweit die abgetretenen Forderungen einzuziehen.

Einer Androhung bedarf es nicht, wenn der Schuldner sich nach einer or-
dentlichen Kündigung seitens der Bank bzw. nach einer einvernehmlichen 
Aufhebung des Kreditverhältnisses mit seinen Verbindlichkeiten in Zah-
lungsverzug befindet oder wenn die Bank das Kreditverhältnis aus wich-
tigem Grund gekündigt hat. Dies gilt nicht, wenn Schuldner und Siche-
rungsgeber verschiedene Personen sind.

21.4  Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgren-
ze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des 
Sicherungsgebers Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben.

22 Aufwendungen
Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den gesetz-
lichen Vorschriften.

23 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Kreditvertrag verjähren nach Ablauf von fünf Jah-
ren, beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem diese Ansprüche fällig 
werden.

24 Abbedingung von § 193 BGB für vertraglich verein-
barte regelmäßige Zins- und Tilgungsleistungen

Die Parteien bedingen für die vertraglich vereinbarten regelmäßigen 
Zins- und Tilgungsleistungen die Regel des § 193 BGB ab, wonach dann, 
wenn an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine Leistung 
zu bewirken ist und der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf 
einen Sonntag, einen am Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend fällt, an die Stelle eines solchen Tages 
der nächste Werktag tritt. Durch das Abbedingen dieser Regelung kann 
beispielsweise die Fälligkeit einer Rate auch an einem allgemeinen Feier-
tag, einem Sonnabend oder einem Sonntag eintreten. 

25 Aufsichtsbehörde
Die für die Zulassung von  Kreditinstituten  zuständige Aufsichtsbehörde 
ist die  Europäische  Zentralbank,  Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt 
am Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 
Frankfurt am Main, Deutschland); die für den Schutz der kollektiven Ver-
braucherinteressen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main.

26 Sonstige Bedingungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags nicht Vertragsbestand-
teil geworden oder unwirksam sein bzw. nicht durchgeführt werden, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit Bestimmungen nicht Ver-
tragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt 
des Vertrags nach den gesetzlichen Bestimmungen.

1 Vordruck 232 050 verwenden.
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Auszug aus dem Preis- und
Leistungsverzeichnis 

992010  Stand: 19.02.2025   

3 Konto (PSD GiroDirekt)
Die Zinssätze für das Girokonto werden im separaten Preisaushang wiedergegeben.

3.1 Privatkunde

3.1.1  Kontoführung
Hinweis: Die Kontoführung erfolgt beleglos über das PSD OnlineBanking inkl. Postfach.

Produkt EUR
(monatlich)

Zinssatz p.a. 
(bis 50.000,00 EUR)

PSD GiroDirekt
Kontoführung im Klassik-Status
Kontoführung im Silber-Status
Kontoführung im Gold-Status
Kontoführung im Platin-Status

4,90 EUR
2,45 EUR
0,00 EUR

-2,00 EUR

Siehe Preisaushang
Siehe Preisaushang
Siehe Preisaushang
Siehe Preisaushang

PSD GiroDirekt Junge Leute (unter 28 Jahren)*
Kontoführung im Klassik-Status
Kontoführung im Silber-Status
Kontoführung im Gold-Status
Kontoführung im Platin-Status

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Siehe Preisaushang
Siehe Preisaushang
Siehe Preisaushang
Siehe Preisaushang

Basiskonto (keine Teilnahme am PSD BonusProgramm) 4,90 EUR
Monatliche Bereitstellung der Kontoauszüge und Mitteilungen in das 
Postfach, wenn Umsätze auf dem Konto durchgeführt wurden.

0,00

*Kontoführung für Kontoinhaber unter 28 Jahren inklusive einer girocard kostenfrei. Mit Vollendung des 28. Lebensjahres 
erfolgt automatisch ein Wechsel in mindestens die Kontoführung im Silber-Status für zwei Jahre oder besser (gemäß dem 
tatsächlichen Status des Kontoinhabers). Anschließend ist die Bank berechtigt, die Kontoführung gemäß dem tatsächlichen 
Status des jeweiligen Kontoinhabers und entsprechend dem Preis- und Leistungsverzeichnis zu berechnen (Klassik-Status oder 
besser). 
Für Minderjährige ist die Kontoführung kostenfrei (keine Teilnahme am PSD BonusProgramm).

3.1.2  Kontoauszug
durch Kontoauszugdrucker (pro Auszug)1 1,00 EUR
Zusendung der am Kontoauszugsdrucker nicht abgerufenen Kontoumsätze 
nach 40 Tagen 1,00 EUR zzgl. Porto
Erstellung eines Kontoauszugs-/Rechnungsabschlussduplikats auf Verlangen des Kunden2 10,00 EUR

3.1.3  Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen
Monatliche Bereitstellung der Kontoauszüge und Mitteilungen per Post auf Wunsch des 
Kunden – Versandauslage pro Monat für Kontoauszüge
(keine Versandauslage für Konten Minderjähriger)

1,00 EUR zzgl. Porto

4 Erbringung von Zahlungsdiensten für Privatkunden

4.1 Allgemeine Informationen zur Bank

4.1.1  Name und Anschrift der Bank3

Name der Bank (Zentrale): PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG
Straße: Philipp-Reis-Str. 1
PLZ/Ort: 76137 Karlsruhe
Telefon: 07 21 / 91 82-0
Telefax: 07 21 / 91 82-160
Internet: www.psd-karlsruhe-neustadt.de

Hinweis: Zur Übermittlung von Aufträgen per Telefon oder per Internet sind die mit der Bank vereinbarten Kommuni-
kationswege wie z. B. das Online- oder das Telefon-Banking zu nutzen.

4.1.2  Zuständige Aufsichtsbehörde4

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

4.1.3  Eintragung im Genossenschaftsregister5

Registergericht Mannheim, GnR 1000 95

4.1.4  Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung zum Kunden ist Deutsch.

4.1.5  Geschäftstage der Bank
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung 
von Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme
– Sonnabende
– 24. und 31. Dezember
– Heilige Drei Könige (6. Januar)
– Werktage, an denen die kontoführende Stelle der Bank wegen örtlicher Besonderheiten (z. B. Karneval, Betriebsversammlung) 
geschlossen hat und diese Tage im Außenbereich der Geschäftsstelle rechtzeitig vorher bekannt gemacht wurden.
Für Bargeldauszahlungen und -einzahlungen an Geldautomaten der kontoführenden Bank ist jeder Tag, an dem der 
Geldautomat tatsächlich betrieben wird, ein Geschäftstag.

Für Echtzeit-Überweisungen ist jeder Tag eines Jahres ein Geschäftstag.

 

Rechnungsabschlüsse werden  kostenlos  erstellt;  die  mit  dem  Kunden  vereinbarte  Form  der  Kontoauszugerstellung  ist  kostenlos.
Soweit  durch  vom  Kunden  zu  vertretende  Umstände  verursacht.
Änderungen  ergeben  sich  aus  unserer  Geschäftskorrespondenz  und  dem  Kontoauszug.
Änderungen  ergeben  sich  aus  unserer  Geschäftskorrespondenz  und  dem  Kontoauszug.
Änderungen  ergeben  sich  aus  unserer  Geschäftskorrespondenz  und  dem  Kontoauszug.
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4.1.6  Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung
Die „Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über die Übermittlung von 
Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte“ (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhin-
derung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers/Kryptowertetransfers. Sie 
verpflichtet die Bank bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Zahler und Zahlungsempfänger zu prüfen und zu 
übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name, Kundenkennung sowie ggf. der Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier 
bzw. LEI) oder, in Ermangelung dessen, einer verfügbaren gleichwertigen amtlichen Kennung von Zahler und 
Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers. Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die 
Weiterleitung der Adresse und der LEI verzichtet werden, jedoch können gegebenenfalls diese Angaben vom Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse, LEI (oder, in 
Ermangelung dessen, einer verfügbaren gleichwertigen amtlichen Kennung) nutzt die Bank die in ihren Systemen hinterlegten 
Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdaten-
sätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank 
Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des Zahlers beziehungsweise Zahlungsempfängers 
beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss.

4.2 Lastschriftverkehr

Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte für die Einlösung einer Lastschrift werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und Berichtigungsbuchungen 
wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen 
Kontomodellen abweichend geregelt sind (siehe 3 Konto).

4.2.1  SEPA-Basis-Lastschrift

4.2.1.1  Ausführungsfristen
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. einem Geschäftstag beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5.

4.2.1.2  Entgelte
Einlösung 0,00 EUR
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift
wegen fehlender Kontodeckung durch die Bank 0,00 EUR

4.2.2  SEPA-Firmen-Lastschrift
- Nicht im Angebot -

4.3 Bargeldauszahlung
Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte für Bargeldauszahlungen werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und Berichtigungsbuchungen 
wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen 
Kontomodellen abweichend geregelt sind (siehe 3 Konto).

Bargeldauszahlung an eigene Kunden am Schalter am Geldautomaten
mit unserer girocard (Debitkarte) entfällt 0,00 EUR

mit unserer Mastercard (Kreditkarte) entfällt 2 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR

Bargeldauszahlung an eigene Kunden bei anderen Kreditinstituten (KI)

mit girocard (Debitkarte) am Schalter am Geldautomaten
– bei teilnehmenden Banken am
 BankCard ServiceNetz:

entfällt 0,00 EUR

– bei inländischen KI und KI in der EU6 und den 
EWR-Staaten7, die ein direktes 
Kundenentgelt erheben können:

– Verfügungen im girocard-System in Euro entfällt entfällt

– Verfügungen in anderen Zahlungs-
systemen (Debit Mastercard/Visa Debit/V 
PAY/Maestro) in Euro

entfällt 1 % vom Umsatz
mind. 4,00 EUR

– bei inländischen KI und KI in der EU8 und den 
EWR-Staaten9, die kein direktes 
Kundenentgelt erheben können:

– Verfügungen in den folgenden Zah-
lungssystemen (Debit Mastercard/Visa 
Debit/V PAY/Maestro) in Euro

entfällt 1 % vom Umsatz
mind. 4,00 EUR

Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern).
EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).
Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern).
EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).
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– bei KI in der EU und den EWR- 
 Staaten in Fremdwährung 

entfällt 1 % vom Umsatz
mind. 4,00 EUR

– bei KI außerhalb der EU und den 
 EWR-Staaten

entfällt 1 % vom Umsatz
mind. 4,00 EUR

mit Mastercard (Kreditkarte) am Schalter am Geldautomaten
– im Inland und Ausland im Inland 3% vom Umsatz mind. 

5,00 EUR;
im Ausland 1% vom Umsatz mind. 

4,00 EUR

im Inland 2% vom Umsatz mind. 
5,00 EUR;

im Ausland 1% vom Umsatz mind. 
4,00 EUR

Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.

4.4 Kartengestützter Zahlungsverkehr

4.4.1  Debitkarten

4.4.1.1  girocard
– digitale girocard – Ausgabe einer Debitkarte – pro Jahr 0,00 EUR

– Ersatzkarte10 0,00 EUR
– girocard Visa Debit – Ausgabe einer Debitkarte – pro Jahr  12,00 EUR
(für neu bestellte Karten bzw. mit nächstem Kartentausch; für junge Leute unter 28 Jahre in Verbindung 
mit dem PSD GiroDirekt innerhalb des PSD BonusProgramm ist eine girocard pro Jahr kostenfrei)

– Ersatzkarte11 0,00 EUR
– girocard V PAY – Ausgabe einer Debitkarte – pro Jahr 12,00 EUR
(keine Neubestellungen; für junge Leute unter 28 Jahre in Verbindung mit dem PSD GiroDirekt 
innerhalb des PSD BonusProgramm ist eine girocard pro Jahr kostenfrei)

– Ersatzkarte12 (als girocard Visa Debit) 0,00 EUR
- girocard – PIN-Neubestellung    0,00 EUR
Auslandseinsatz13

beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung und/oder 
bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten14 1,00  % vom Umsatz mind. 0,77 EUR
  max. 3,83 EUR

4.4.2  Mastercard Kreditkarten
 – Ersatzkarte bei Versendung weltweit 0,00 EUR
 – Versand (Neu- und Ersatzkarte) per Kurier 35,00 EUR

Auslandseinsatz15 beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung 
und/oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten16 1,00 % vom Umsatz
Sonstige Serviceleistungen

 – Bereitstellung Notfall-Bargeldvorschuss weltweit auf Wunsch des Kunden 150,00 EUR
 – Bereitstellung beschleunigte Notfall-Ersatzkarte weltweit auf Wunsch des Kunden 150,00 EUR
 – Duplikatserstellung einer Umsatzaufstellung auf Verlangen des Kunden17 5,00 EUR
 – PIN Nachbestellung, auf Verlangen des Kunden18 0,00 EUR

4.4.2.1  ClassicCard – Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard)
pro Jahr 36,00 EUR
Zusatzkarte pro Jahr 36,00 EUR

Umsatzabhängige Jahresbeitragsrückerstattung*
– ab 2.500,00 EUR Umsatz jährlich Rückerstattung 12,00 EUR
– ab 5.000,00 EUR Umsatz jährlich Rückerstattung 24,00 EUR
– ab 7.500,00 EUR Umsatz jährlich Rückerstattung 36,00 EUR
*Bargeldumsätze am Schalter oder Geldautomaten sowie alle vom Kunden zu zahlenden Gebühren fließen nicht in die 
Umsatzbetrachtung ein.

4.4.2.2  GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard)
pro Jahr (inklusive 12 Auslandsbarverfügungen am Geldautomaten pro Beitragsjahr; weitere Entgelte siehe 4.3) 84,00 EUR
Zusatzkarte pro Jahr (inklusive 12 Auslandsbarverfügungen am Geldautomaten pro Beitragsjahr;
weitere Entgelte siehe 4.3) 84,00 EUR

Umsatzabhängige Jahresbeitragsrückerstattung*
– ab 5.000,00 EUR Umsatz jährlich Rückerstattung 28,00 EUR
– ab 10.000,00 EUR Umsatz jährlich Rückerstattung 56,00 EUR
– ab 15.000,00 EUR Umsatz jährlich Rückerstattung 84,00 EUR

*Bargeldumsätze am Schalter oder Geldautomaten sowie alle vom Kunden zu zahlenden Gebühren fließen nicht in die 

Umsatzbetrachtung ein.

4.4.2.3  Weitere Kartenprodukte
easyCredit Finanzreserve bei Mastercard ClassicCard pro Jahr (keine Neuverträge mehr) 10,00 EUR
easyCredit Finanzreserve bei Mastercard GoldCard pro Jahr (keine Neuverträge mehr) 25,00 EUR

Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.
Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.
Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.
Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses.
Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.
Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses.
Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.
Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
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4.4.3  Ausführungsfrist
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
spätestens wie folgt eingeht:

Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR)

max. ein Geschäftstag

Kartenzahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) in einer anderen EWR-Währung 
als Euro

max. vier Geschäftstage

Kartenzahlungen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) unabhängig von der Währung

Die Kartenzahlung wird baldmöglichst 
bewirkt

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5.

4.5 Überweisungsverkehr

4.5.1  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums19 (EWR) in Euro oder in 
anderen EWR-Währungen20

4.5.1.1  Überweisungsauftrag

 Echtzeit-Überweisungsaufträge sind derzeit auf 100.000 Euro pro Überweisung begrenzt.

4.5.1.1.1  Annahmefrist(en) für Überweisungen
- Beleghafte Überweisungen: nicht im Angebot
- Beleglose SEPA-Überweisungen per PSD OnlineBanking: Montag – Freitag bis 17:00 Uhr
- Beleglose Überweisungen per PSD ServiceDirekt 
(TelefonBanking):

Montag + Mittwoch bis 14:30 Uhr
Dienstag + Donnerstag bis 16:00 Uhr

Freitag bis 13:30 Uhr
an Geschäftstagen der Bank

Bei Echtzeit-Überweisungen gibt es keine Annahmefristen.

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5.

4.5.1.1.2  Ausführungsfristen

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
spätestens wie folgt eingeht:

– Überweisungen in Euro

Belegloser Überweisungsauftrag21 max. ein Geschäftstag
Beleghafter Überweisungsauftrag nicht im Angebot 
Echtzeit-Überweisungsauftrag (beleglos) max. 10 Sekunden

– Überweisungen in anderen EWR-Währungen

Belegloser Überweisungsauftrag22 nicht im Angebot 
Beleghafter Überweisungsauftrag nicht im Angebot 

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5.

4.5.1.1.3  Entgelte für die Ausführung von Überweisungen
 Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden
– nur dann berechnet, wenn die Überweisungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt wurden; Storno- und 
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Ausführung von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung 
abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto).

4.5.1.1.3.1  Überweisung in der Kontowährung
Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem 
Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte:

Überweisungsmodalitäten

je Überweisung vom Girokonto
je Überwei-

sung per 
Zahlschein

als Eilüber-
weisung 

zusätzlichbeleghafte
Überweisung

elektronisch
übermittelte
Überweisung*

per Dauer-
auftrag

bei formloser 
Erteilung**

als Echtzeit-
Überweisung

Überweisungsart
Überweisung mit IBAN in 
Euro innerhalb der Bank

nicht im 
Angebot

0,00 EUR 0,00 EUR nicht im 
Angebot

0,00 EUR nicht im 
Angebot

nicht im 
Angebot

Überweisung mit IBAN in 
Euro an einen anderen 
Zahlungsdienstleister

nicht im 
Angebot

0,00 EUR 0,00 EUR nicht im 
Angebot

0,00 EUR nicht im 
Angebot

nicht im 
Angebot

Überweisung mit Konto-
nummer/Bankleitzahl oder 
IBAN/BIC, die auf eine 

nicht im 
Angebot

nicht im 
Angebot

nicht im 
Angebot

nicht im 
Angebot

nicht im 
Angebot

nicht im 
Angebot

nicht im 
Angebot

Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, 
Liechtenstein und Norwegen.
Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer 
Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ).
Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ).
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andere Währung eines EWR-
Mitgliedstaates lautet

* Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ).
** Zum Beispiel telefonische Erteilung außerhalb des Telefonbanking.

4.5.1.1.3.2  Überweisung in einer anderen Währung als der Kontowährung
- nicht im Angebot -

4.5.1.1.4  Sonstige Entgelte
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten 
Überweisungsauftrags durch die Bank  0,00 EUR
Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags 0,00 EUR
Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter 
Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 30,00 EUR
Dauerauftrag:
Einrichtung auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR
Änderung auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR
Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR

4.5.1.2  Entgelte bei Überweisungsgutschriften
Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden
– nur dann berechnet, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei durchgeführt wurde; 
Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung 
abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto).

Bei einem Überweisungseingang werden von der Bank folgende Entgelte berechnet:
Überweisungsgutschrift 0,00 EUR

4.5.2  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR23) in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung24) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten25)

- nicht im Angebot -

4.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften

4.6.1  Fremdwährungsgeschäfte ohne kartengebundene Zahlungsvorgänge
Außerhalb von Festpreisgeschäften wird bei Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen oder umgekehrt wie folgt verfahren 
(soweit nichts anderes vereinbart ist):

(1) Abrechnungskurs
Die Bank rechnet bei Kundengeschäften (z. B. Zahlungsein- bzw. -ausgänge) in fremder Währung (Devisen) den An- und 
Verkauf von Devisen zu dem nach Ziff. 2 festgesetzten An- bzw. Verkaufskurs ab. Die Abrechnung von 
Fremdwährungsgeschäften, die die Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis um 12:00 Uhr nicht mehr 
durchführen kann, rechnet die Bank zu dem am nächsten Handelstag festgesetzten Kurs ab.
(2) Ermittlung der Abrechnungskurse für Devisengeschäfte
Die Ermittlung der jeweiligen Devisenkurse findet durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, 
Frankfurt am Main einmal an jedem Handelstag beginnend ab 13:00 Uhr (Abrechnungszeitraum) unter Berücksichtigung der 
im internationalen Devisenmarkt für die jeweilige Währung notierten (quotierten) Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse 
basieren auf den ermittelten Devisenkursen.
(3) Veröffentlichung der Devisenkurse
Die Devisenkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter www.genofx.dzbank.de ab 14:00 Uhr veröffentlicht und 
stellen die Referenzwechselkurse der jeweiligen Währung dar.
(4) Kursänderungen
Eine Änderung des in Ziff. 3 genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam.

4.6.2  Fremdwährungsgeschäfte im Zusammenhang mit kartengebundenen Zahlungsvorgängen

4.6.2.1  Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung
Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in einer von Euro abweichenden EWR-Währung26 rechnet die 
Bank den Fremdwährungsumsatz zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank 
(Referenzwechselkurs) in Euro um.
Dieser Wechselkurs ist abrufbar auf www.ecb.europa.eu unter „Statistics“ und „Euro foreign exchange reference rates“. 
Änderungen des Wechselkurses werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam.
Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt.

4.6.2.2  Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) und 
Zahlungsvorgänge außerhalb des EWR (Drittstaaten)
Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährung) und bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen außerhalb des EWR (Drittstaaten) in fremder Währung 
rechnet grundsätzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung 
festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen Betrag 
zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Wechselkurs werden dem 
Karteninhaber mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den Referenzwechselkurs dar. Änderungen der von den 
Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des Umsatzes durch die 

Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, 
Liechtenstein und Norwegen.
Zum Beispiel US-Dollar.
Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (als gesetzliches Zahlungsmittel in 
Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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Kartenakzeptanzstelle bei der Bank abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen internationalen 
Kartenorganisation.

4.7 Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von 
Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss 
eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe 
anzurufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergericht-
liche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: 
kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 
676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungs-
kontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank 
(Name und Anschrift siehe oben Ziffer 4.1.1) einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax 
oder E-Mail) beantworten.
Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-
Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.
Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.
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